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1. Zoll= und Steuer--Wesen.

Der Bundeerath hat in seiner Sitzung vom heutigen Tage beschlossen, hinter §. 101 der Aus-
führungsbestimmungen zum Zurckerstenergesetz (Central-Blatt von 1888 Seite 267 folgd.) als S. 101

solgende Bestimmungen einzuschalten:

8. 101a.

„Bei der Ausfertigung eines Begleitscheins über mehrere mit Zucker beladene Eisenbahn-
wagen ist in den Begleitschein die Anzahl, Bezeichnung und das Gewicht der in jedem Wagen
verladenen Kolli aufzunehmen.

Bei Transporten unter Raumverschluß sind dem Begleitschein zu den Schlössern jeder
besonderen Kunstschloß-Serie 2 Schlüssel in gesonderter Verpackung beizugeben.

Falls unterwegs in Folge von Naturereignissen oder Unglücksfällen oder aus Eisenbahn-
Betriebsrücksichten ein oder mehrere Wagen zurückbleiben müssen, ist von der Güter-Expedition
eine beglaubigte Abschrift von dem Begleitschein zu fertigen und auf dem Original, sowie auf
der Abschrift mit rother Tinte ein Vermerk über die zurückgebliebenen Wagen zu machen, welchem
etwa folgende Fassung zu geben ist:

„Eisenbahnwagen Vr. laufunfähig und behufs Umladung in Station N. zurück-
geblieben.

Duplikatschlüssel zurückbehalten.
(Datum, Stempel und Unterschrift der Güter-Expedition.)“
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Die lauffäßg gebliebenen Wagen können sodann mit dem Originalbegleitschein weiter-gesandt und am Bestimmungsorte alsbald nach dem Eintreffen abgefertigt werden.

Dem nächsten Zoll oder Steueramt ist von der Trennung der Wagen und deren Ursache
sofort Anzeige zu machen. Dieses beziehungsweise der von demselben beauftragte Beamte hat
nach der Vorschrift im §. 28 des Begleitschein-Regulativs zu verfahren und das Geschehene in
der Begleitscheinabschrift zu bemerken

Eine Aenderung der Bestimmung für die murüstgebliebenen Wagen ist ausgeschlossen.
Beim Empfangsamt ist die übfertigung auf Grund der dem Original als Belag beizu-

sügenden Begleitscheinabschrift zu bewirken und demnächst der Begleitschein vorschriftsmäßig zu
erledigen.“

Berlin, den 21. November 1889.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr von Malpahn.

Veränderungen in dem Stande oder den Befugnissen der Zoll= und Steuerstellen.

In Bezug auf die Zuckersteuerstellen (vergl. das Verzeichniß auf Seite 541 und flgd.) ist nach-
stehende Aenderung eingetreten:

Im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
Die mit dem Hauptsteueramt Güstrow verbundene Zuckersteuerstelle ist außer für die Zucker-

sabriken zu Dahmen, Güstrow, Malchin und Stavenhagen auch für die neu errichtete Zuckerfabrik zu
Teterow zuständig.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 1. d. Mis. beschlofsen, daß
a) die Gültigkeitsdauer der Brannt ü#scheine auf ein Jahr, vom Beginn des

auf die Ausfertigung derselben 5 N an gerechnet, beschränkt,
b) der Wortlaut der Steuervergütungsscheine für Zucker und Branntwein, sowie der Branntwein-

steuer-Berechtigungsscheine in der aus den Anlagen ersfichtlichen Weise abgeändert wird.

Berlin, den 25. November 1889.Arlagenln.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr von Maltzahn.



— 569 —

Aulage I.

Bundesstaat: (Landeswappen.)

Zuckersteuer-Vergütungsschein.
. 1#

2 Kilogramm
, welche für d

zu

am ten 18 nach Nr. des ç Registers

lausgeführt 1 cden jind, deirs
des Amts zu lniedergelegt! worden sind, beträgt

die Verglütung
a) an Materialsteuer Pf.,

b) an Verbrauchsabgabe . . .. - -,

zusammen . M Pf.,
in Worten:

Mark Pf.
Dieser Betrag kann vom Augenblick der Aushändigung dieses Vergütungsscheins an von jedem Inhaber des-

selben bei jeder Steuerstelle eines deutschen Bundesstaates auf nicht gestundete Zuckersteuer aller Art, sowie auf gestundete,

nicht früher als am 18 fällig werdende derartige Steuer statt baarer Zahlung

in Anrechnung gebracht oder auch von dem vorbezeichneten Tage ab bei dem Haupt- -Amt

zu baar erhoben werden. Die Gültigkeit dieses Vergütungsscheins erlischt mit Ablauf

eines Jahres, vom Beginn des auf die Ausfertigung folgenden Monats an gerechnet.

, den ten 18

(Stempelabdruck) Benennung der Direktivbehörde. Ausgeferligt:

(Unterschrift.)

Jahlungsbedingungen.

1. Der Inhaber dieses Steuervergütungsscheins hat, wenn er die Vergütung baar zu erheben oder einer Reichsbankanstalt zur Gutschrift

auf Girokonto zu überweisen beabsichtigt, die von ihm gewünschte Art der Realistrung des Scheins und den Tag der Erhebung

beziehungsweise der Ueberwelsung mindestens Tage vorher dem obengenannten Hauptamt anzumelden.

2. Bei gleichzeitiger Einrelchung mehrerer sälliger Steuervergütungsscheine ist dem genannten Hauptamt ein nach dem vorgeschriebenen

Muster aufzustellendes Verzeichniß vorzulegen.
22-
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Sescheinigung über erfolgte Aurechunng der Vergütung.

Umstehender Betrag von Mark Pf., in Worten:

-Amt zu auf die von mir (uns

18 (heute) fällig werdende Zuckersteuer angerechnet worden.

18

ist heute von dem

au dasselbe zu zahlende, am

, den ten

EEEEIIIrIItIItI

Umstehender Betrag von Mark Pf., in Worten:

ist mir (uns) von dem -„Amt zu baar gezahlt worden,

worüber diese Ouittung.

den ten 18

Buchungsvermerk.

Der Vergütungsschein ist bei dem -Amt zu

am * 18 in Zahlung gegeben und gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

im Zuckersteuer-Hebe-Register Seite 9 im Haupt-Journal Seite NM

im Kredit-Jonrnal für 18 Seite t im Haupt-Manual Seite M

im Kredit-Manual für 18 Seite Conto im Kassen-Journal, Abth. II Seite .

D Kassen beamte



Aulage II.

Bundesstaat: (Landeswappen.)

Branntweinstener-Vergütungsschein.

Für Liter reinen Alkohols, welche für d

zu am ten 18 nach Nr.

des -Registers des -Amts zu

worden sind, beträgt die Vergütung

a) an Maischbotlich= oder Branntweinmaterialsteuer Ti.,

b) an Verbrauchsabgabe .. .:k:;f-zzz-,

in Worten: zusammen — pf

Dieser Betrag kann vom Augenblick der Aushändigung dieses Vergütungsscheins an von jedem Inhaber

desselben bei jeder Steuerstelle eines deutschen Bundesstaates auf nicht gestundete Branntweinsteuer aller Art, sowie auf

gestundete, nicht früher als am 18 fällig werdende derartige Steuer statt baarer Zahlung

in Anrechnung gebracht oder auch von dem vorbezeichneten Tage ab bei dem Haupt- „Amt zu

baar erhoben werden. Die Gültigkeit dieses Vergütungsscheins erlischt mit Ablauf

eines Jahres, vom Beginn des auf die Ansfertigung folgenden Monats an gerechnet.

6 den ten 18

Beuennung der Direktiobehörde. Ausgeferligt:

(Stempeladdruck.) (Unterschrift.)
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Gescheinigung über ersolgte Aurechnung der Vergütung.

Umstehender Betrag von Mark Pf., in Worten:

ist heute von dem Amt zu auf die von mir (uns)

an dasselbe zu zahlende am 18 (heute) fallig we rdende Branntweinsteuer angerechnet worden.

, den u 18

Cuittung über empfangene Baarzahlung.

Umstehender Betrag von Mark Pf., in Worten:

ist mir (uns) von dem Haupt= -Amt zu baar gezahlt worden,

worüber diese Quittung.

b den ten 18

Buchungsvermerk.

Der Vergütungsschein ist bei dem Amt zu

18 in Zahlung gegeben und gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

im Branntweinsteuer-Hebe-Register Seite 3## im Haupt--Journal Seite W

im Kredil-Journal für 18 Seite % 1 im Haupt-Manual Seite —-

im Kredit-Mannal für 18 Seite Conto im Kassen-Journal, Abth. II Seite X

D. Kassenbeamte



Bundesstaat: (Landeswappen.)

Branntweinsteuer-Berechtigungsschein

Am ien 18 heat der Brennereibesitzer

zu gemäß der Anschreibung im Drennerei Kontobuch für das Ouartal 18
unter Nr. eine Menge von Liter reinen Alkohols

auf die Jahresmenge Branntwein, welche derselbe zu dem niedrigeren Verbrauchsabgabesatze von 0,50. für das

Liter reinen Alkohols herstellen darf, in Anrechnung bringen und dieselbe gleichzeitig zu dem höheren Verbrauchs-

abgabesaße von 0,vo X für das Liter reinen Alkohols abfertigen lassen.

Für die gedachte Litermenge reinen Alkohols beträgt die Verbrauchsabgabe

zum höheren Satze % Pl.,

zum niedrigeren Satze .. —--L, Pf--

es sind daher bei der Abfertigung des Branntweins . .. A. Pf.

mehr, als nach 8. 1 des Gesetzes vom 24. Juni 1887 darauf entfallen, anu Verbrauchsabgabe zum Ansatz gebracht worden.

Der letztere Betrag von:

kann vom Augenblick der Aushändigung dieses Berechtigungsscheins an von jedem Inhaber desselben bei jeder Steuer-

stelle eines deutschen Bundesstaates auf nicht gestundete Branntweinsteuer aller Art, sowie auf gestundete, nicht früher

als am 18 fällig werdende derartige Steuer statt baarer Zahlung in Anrechnung gebracht

werden. Die Gültigkeit dieses Berechtigungsscheins erlischt mit Ablauf eines Jahres vom Beginn des auf die Aus-

fertigung folgenden Monats an gerechnet.

, den * 18

Benennung der Direktivbehörde. Ausgefertigt:

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)



— 5674 —

SGescheinigung über die erfolgte Aurechnung,

Umseitiger Betrag von M. Pf., in Worten:

ist mir (uns) von dem -Amt zu auf zu entrichtende,

am 18 (heute) fällig werdende Branntweinsteuer angerechnet worden.

, den 18

Buchungsvermerke.

Der angerechnete Betrag ist gebucht in

Einnahme: Ausgabe:

D Kassenbeamte
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